
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte 
an öffentlichen Schulen 

 

    Auszug 

Die Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in der 

Fassung vom 2. August 2004 (Nds. GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 18. Juli 2011 (Nds. GVBl. S. 267), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 9 

Altersteilzeit 

(1) Altersteilzeit nach § 63 des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) 

kann Lehrkräften nach Vollendung des 60. Lebensjahres zum 1. Februar und 

zum 1. August, frühestens zum 1. August 2012 bewilligt werden. 

(2) 1Zu den Terminen 1. August 2012 bis 1. Februar 2015 wird Altersteilzeit in 

Form einer im Lauf des Bewilligungszeitraums sinkenden Arbeitszeit nach 

Maßgabe der Sätze 2 bis 6 bewilligt. 2Die Altersteilzeit gliedert sich in zwei gleich 

lange Abschnitte. 3In dem ersten Abschnitt beträgt die Arbeitszeit 80 vom 

Hundert und im zweiten Abschnitt 40 vom Hundert der nach § 63 Abs. 1 Satz 2 

NBG für den Umfang der Altersteilzeit maßgeblichen Arbeitszeit. 4Abweichend 

von Satz 2 kann sich die Altersteilzeit auf Antrag in drei Abschnitte gliedern. 5In 

diesem Fall beträgt die Arbeitszeit im ersten Abschnitt 80 vom Hundert, im 

zweiten Abschnitt 60 vom Hundert und im dritten Abschnitt 40 vom Hundert der 

nach § 63 Abs. 1 Satz 2 NBG für den Umfang der Altersteilzeit maßgeblichen 

Arbeitszeit. 6Der zweite Abschnitt darf längstens drei Schulhalbjahre dauern; der 

erste und der dritte Abschnitt müssen gleich lang sein. 

(3) 1Ab dem 1. August 2015 wird Altersteilzeit mit einer im 

Bewilligungszeitraum gleichmäßigen Arbeitszeit von 60 vom Hundert der nach 

§ 63 Abs. 1 Satz 2 NBG für den Umfang der Altersteilzeit maßgeblichen 

Arbeitszeit bewilligt. 2Auf Antrag einer Lehrkraft kann die Altersteilzeit auch in 

Form einer im Lauf des Bewilligungszeitraums sinkenden Arbeitszeit nach 

Maßgabe des Absatzes 2 Sätze 2 bis 6 bewilligt werden, wenn dienstliche 



Belange nicht entgegenstehen; Absatz 2 Satz 6 Halbsatz 1 findet keine 

Anwendung. 

 (4) Während der Altersteilzeit erhalten Lehrkräfte keine Altersermäßigung.“ 

 
2. § 20 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 „3Abweichend von Satz 1 ist im Rahmen der Anwendung des § 9 Abs. 2 und 3 

bei der Ermittlung und Festlegung der Unterrichtsverpflichtung ein Bruchteil von 

unter 0,5 auf eine halbe Unterrichtsstunde aufzurunden.“ 

 


